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Lehrabschlussprüfung 

Gliederung 

Die Lehrabschlussprüfung gliedert sich in eine theoretische und praktische Prüfung. 

Die theoretische Prüfung ist grundsätzlich vor der praktischen Prüfung abzuhalten. 

Die theoretische Prüfung entfällt, wenn die zur Lehrabschlussprüfung antretende Person die letzte Klasse der 
fachlichen Berufsschule positiv absolviert oder den erfolgreichen Abschluss einer die Lehrzeit ersetzenden 
berufsbildenden mittleren oder höheren Schule nachgewiesen hat. 

Die Aufgaben der Lehrabschlussprüfung haben nach Umfang und Niveau deren Zweck und den Anforderungen der 
Berufspraxis zu entsprechen. 

Schriftliche Prüfungsteile können von der Lehrlingsstelle auch in computerunterstützter Form durchgeführt werden. 

Theoretische Prüfung 

Die theoretische Prüfung besteht aus den Gegenständen „Fachtechnologie“ und „Fachzeichnen“ und hat schriftlich 
zu erfolgen. 

Gegenstand „Fachtechnologie“ 

Die zur Prüfung antretende Person hat kompetenzorientierte Aufgaben aus sämtlichen nachfolgenden Bereichen zu 
bearbeiten: 

 1. berufseinschlägige Sicherheitsvorschriften und Maßnahmen zum Schutz der persönlichen Gesundheit am 
Arbeitsplatz sowie zur Vermeidung von berufsspezifischen Erkrankungen, 

 2. berufseinschlägige Umweltstandards und Maßnahmen für den Umgang mit Abfällen und 
wiederverwertbaren Materialien, 

 3. Abdeckmaterialien und Bedarfsberechnung, 

 4. Erkennung, Prüfung und Beurteilung von Beschichtungsträgern sowie passender Beschichtungsstoffe bzw. 
–systeme, 

 5. Beschichtungs- und Gestaltungstechniken sowie Arbeitsschritte zu deren Umsetzung, 

 6. Fehlerquellen bei der Beschichtung von Beschichtungsträgern, 

 7. Qualitätsmerkmale für Beschichtungen und Schritte zur Vermeidung von Mängeln, 

 8. Materialbedarfsberechnung für die Beschichtung von Objekten mit Hilfe von technischen Unterlagen, 

 9. Wirkung von Farben sowie deren Auswahl und Einsatz unter Berücksichtigung von Farbharmonien und 
Farbkontrasten. 

Für die Bewertung sind folgende Kriterien maßgebend: 

 1. fachliche Richtigkeit, 

 2. Vollständigkeit der Aufgabenlösung. 

Die Aufgaben sind so zu stellen, dass sie im Regelfall in 90 Minuten durchgeführt werden können. Die Prüfung ist 
nach 120 Minuten zu beenden. 

Gegenstand „Fachzeichnen“ 

Die Prüfung hat die Anfertigung einer Vergrößerungszeichnung eines vorgelegten, einfachen Schmuckmotives nach 
vorgegebenen Angaben zu umfassen. 

Für die Bewertung sind folgende Kriterien maßgebend: 

 1 . fachliche und zeichnerische Richtigkeit, 

 2 . Vollständigkeit. 
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Die Aufgabe ist so zu konzipieren, dass sie im Regelfall in 60 Minuten bearbeitet werden kann. Die Prüfung ist nach 
90 Minuten zu beenden. 

Praktische Prüfung 

Die praktische Prüfung besteht aus den Gegenstände „Prüfarbeit“ und „Fachgespräch“. 

Gegenstand „Prüfarbeit“ 

Die Prüfung ist nach Angabe der Prüfungskommission in Form der Bearbeitung eines betrieblichen Arbeitsauftrages 
unter Einschluss von Arbeitsplanung sowie Maßnahmen zur Sicherheit, zum Gesundheitsschutz bei der Arbeit, zum 
Umweltschutz und zur Qualitätskontrolle, in Form von zusammenhängenden Arbeitsabläufen durchzuführen. 

Die zur Prüfung antretende Person hat bei der Aufgabenstellung: 

 1. technische Unterlagen zu lesen und daraus benötigte Informationen zu entnehmen und anzuwenden, 

 2. an Beschichtungsflächen angrenzende oder zu schützende Bereiche durch Abdecken und Abkleben mit 
entsprechenden Schutzmaterial vor Verschmutzungen zu schützen, 

 3. unterschiedliche Untergründe zu prüfen und zu entscheiden, mit welchen Beschichtungsstoffen und 
Arbeitstechniken der Untergrund beschichtbar ist und zu beurteilen, ob eine Vorbehandlung notwendig ist, 

 4. Untergründe für Beschichtungen vorzubereiten, 

 5. Farbtöne unter Berücksichtigung der benötigten Menge manuell abzustimmen, zu mischen und 
nachzumischen, 

 6. Grund-, Zwischen- und Schlussbeschichtungen auf Untergründe mit dafür geeigneten Handwerkzeugen 
oder Maschinen aufzubringen, 

 7. Schlussbeschichtungen unter Anwendung der dazu notwendigen Arbeitstechniken und Arbeitsvorgänge mit 
dafür geeigneten Handwerkzeugen oder Maschinen nachzubearbeiten. 

Die Prüfungskommission hat jeder zur Prüfung antretenden Person Aufgaben zu stellen, die in der Regel in sechs 
Stunden ausgeführt werden können. 

Die Prüfung ist nach 8 Stunden zu beenden. 

Für die Bewertung sind folgende Kriterien maßgebend: 

 1. Sauberkeit und Ordnung, 

 2. Genauigkeit, 

 3. fachgerechte Ausführung, 

 4. Abstimmen der Farbtöne, 

 5. fachgerechtes Verwenden der richtigen Handwerkzeuge und Maschinen. 

Gegenstand „Fachgespräch“ 

Das Fachgespräch ist vor der gesamten Prüfungskommission abzulegen. 

Im Fachgespräch ist im Rahmen eines Gesprächs, das sich auf konkrete Situationen aus dem beruflichen Alltag 
bezieht, die berufliche Kompetenz der zur Prüfung antretenden Person festzustellen. Inhalte aus den Bereichen 
Sicherheit und Umweltschutz sind miteinzubeziehen. 

Für die Bewertung sind folgende Kriterien maßgebend: 

 1. fachliche Richtigkeit und Praxistauglichkeit, 

 2. professionelle Gesprächsführung. 

Das Fachgespräch soll im Regelfall für jede zur Prüfung antretende Person 20 Minuten dauern. Eine Verlängerung 
um höchstens zehn Minuten hat im Einzelfall zu erfolgen, wenn der Prüfungskommission ansonsten eine 
zweifelsfreie Bewertung der Leistung der zur Prüfung antretenden Person nicht möglich ist. 
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Wiederholungsprüfung 

Die Lehrabschlussprüfung kann wiederholt werden. 

Bei der Wiederholung der Lehrabschlussprüfung sind nur die mit „Nicht genügend“ bewerteten Gegenstände zu 
prüfen. 

 

http://www.lehrberufsabc.at/

